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126 CoDPEX DIPEIOMATICUuS

ſimam Principem Conjugem ſuam , in hoc noſtro Regno nobiſcum mora -

ri , ſine aliqua obſtrictione dicti D . Marchionis ad præſtandum aliquod

ſervitium nobis aut Regno noſtro , DE Theſauro noſtro , ad receptum

Scaccarii noſtri Vueſtmonaſterii , per manus Theſaurarii & Camerario -

rum noſtrorum ibidem pro tempore exiſtentium , AD quatuor anni ter -

minos , videlicet , ad Feſtum Natalis Domini , annunciationis beatæ

Marie Virginis , Sancti Joannis Baptiſtæ , & Santti Michaelis Archan -

geli , per æquales portiones . IN cujus rei Teſtimonium , has noſtras

patentes literas ſieri fecimus , propriaque noſtra manu ſubſcripſimus , ac

magni noſtri ſigilli appenſione juſſimus communiri . Datum in Regia

noſtra Vueſtmonaſterii XXII . die Menſis Novembris Anno Domini , mil -

teſimo , Quingenteſimo , Sexageſimo quinto , Regni vero noſtri Octavo .

R . Aſcham .

CCCCLXXXV .

PHILIPPUS MARKRTCHIO BAD . A MAXIMILIANO IMP .

DECLARATUR ETATE MAIOR .

20

Ex Tabulario Badenſi .

VV MAxXxIMILIAN der Ander von Gottes Gnaden erwölter Rö -

miſcher Kayſer , zu allen Zeiten Mehrer des Reichs inn Germa -

nien zu Hungern , Beheim , Dalmatien , Croatien , vnd Selauonien &c .

Künig , Ertzhertzog zu Oſterreich , Hertzog zu Burgundi , Zzu Steir , zu
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Crain vnd Wirtemberg &c . Graue zu Tirol &c . bekennen offentlich mit

dieſem Brieff , vnd thun kundt allermeniglich , daſs vnns der Hochge -

boren Philips , Marggraue zu Baden vnd Hochberg vnſer lieber Vetter

vnd Furſt vndertheniglich furbracht vnd zu erkhennen geben , wiewol

Wir auff Abſterben ſeiner lieb Vatters weilendt Marggraue Philiberten

zu Baden &c . aus gnediger Zunaigung vnd vnſerrm Kayſerlichen Ambt

nach ſeiner lieb Anfrawu vnd Vettern die Hochgeborne Jacoba Pfaltzgrä -

uin bey Rhein Hertzogin inn oberrn vnd Niderrn Bayrn , vnſer liebe

Muehm Vetter , Schwager , Fürſtin vnd Fürſten , vnd dan den wolge -

bornen vnſerrn vnd des Reichs Erbcammrer vnd lieben getrewen Karln

Graue zu Hohenzollerrn vud Sigmaringen , vnſerrm Rath au Tutorn vnd

Vormundern gnediglich verordnet , vnd dan Sein Lieb nit allein derſel “

ben verordneten Tutorn getrewen Vormundtſchafſt - Verwaltung vnd Ad -

miniſtration allerdings zufriden vnd gar kheinen Mangel hette , ſonder

auch ſeiner Lieb nichts liebers were , dan daſs ſie ſambtlich bey derſel -

ben Tutel vnd Vormundtſchafft , biſs ſein Lieb ir volkhommen Allter

erraichte , blieben , ſo würde doch ſein Lieb ietz berichtet , daſs ſolche

wolbedachte Vormundſatzung , durch etlich andere ire Befreundte ver -

meinter Weiſs angefochten würde , vnd den Vormündern inn irer Ad -

miniſtration allerhandt Eintrag beſchehen wollte . Daraus leichtlich

Weiterung entſtehen , vnd ſein Lieb dardurch zu groſſen Schaden khom -

men möchte , derowegen ſeiner Lieb von obgenanter Dero Anfrawen

auch andern iren Vormündern vnd nechſt Befreundten , wolmeinendt

gerathen Worden , ſich der Regirung ſeiner Lieb Landts nunmehr ſelbſt

zu underfahen , vnd vnder die Handt zu nemmen , wie dan ſein Lieb

mit göttlicher Hülf , vnd ſeiner Lieb nechſt Befreunten auch itziger jirer
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Statthallter vnd Räthe zu thuen , Wol getrawete . Dieweill aber ſein

Lieb erſt im dreyzehenden Ihar ires Allters , vnd dexhalben vermög ge -

meiner geſchriebnen Recht , ſolcher Regierung vnd Adminiſtration , auſ -

ſer vnſerer ſonderrn Begnadung , noch zur Zeit nit fähig , ſo hatt vnnus

demnach ſein Lieb vndertheniglich erſuecht vnd gepetten , daſs wir ſei -

ner Lieb in Anſehung oberzelter Vrſachen gnediglich zulaſſen vnd ver -

gonnen wollten , ſich ietzberürter Regirung vnd Adminiſtration jires an -

erſtorbenen Theill Landts ſelbſt zu vnderfahen vnd zu vnderziehen , auch

ſeiner Lieb zu ſolchem aus Keyſerlicher Macht vnd Miltigkhait veniam

ꝓtatis zu concediren geruchten . Wan wir nhun neben dem , daſs ge -

mellter vnſer lieber Vetter vnd Fürſt Marggraue Philips zu Baden zum

dreyzehenden ſar ſeiner Lieb Allters , vnd alſo iren vogtbarrn Jaren ,

inn denen ſich ohne das vorberürte Tutel vermög der Rechten , enden

f Würde nahenndt khommen , ſeiner Lieb antzaigen wahr vnd begründt

ſein wüſſen , dartzu ſein Lieb dermaſſen verſtendig auch mit furſtlichen

Sitten vnd Tugenten von dem Almechtigen begabt befinden , daſs ſie

der Regirung ſeiner Lieb angehörigen Landt , Herſchafften , Leuth vnd

Güeter , mit Rhat , wie obſtehet wol würdet vorzuſtehen wüſſen , vnd

wir derwegen ſein Lieb dartzu für gnugſam vnd taugentlich erkhennen ,

ſo haben Wir hierauff aus ertzellten Vrſachen vnd Bewegnuſſen mit wol⸗

bedachtem Mueth , gutem zeittigen Rath vnd rechter Wüſſen , mehrge -

mellten vnſerrn lieben Vetterrn vnd Fürſten Marggraf Philipſen zu Ba -

den obbeſtimbts geringen Abgangs , Mangel vnd Gebrechens ſeiner

Lieb minderihärigen Allters , auch von weiterer Tutel vnd Vormundt -

ſchaflt gnediglich gefreyet vnd begnadet , ſolche Tutel vnd Vormund -

ſchallt114¹¹
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ſchafft gentzlich auflgehebt , vnd ſeiner Lieb die Regierung Adminiſtra -

tion vnd Verwaltung Seiner Lieb anerſtorbnen Landts , Herſchafften ,

Leuth vnd Güeter , wolbedächtlich zugelaſſen vnd ergeben , vertrawt

vnd beuollen . Befreien vnd begnaden auch Sein Lieb wie oblauth ires

minderiärigen Allters , auff heben die Tutel vnd Vormundſchafft vnd

zuelaſſen vndergeben , vertrawen vnd beuellen ſeiner Lieb , auch die

Regierung irer Landt , Herſchafften , Leuth vnd Güeter alles von Rö -

miſcher Kayſerlicher Macht Volkhommenhait hiemit wüſſentlich inn

Crafft diſs Brieffs , vnd mainen , ſetzen vnd wollen , daſs obgemellter

vnſer lieber Vetter vnd Fürſt Marggraue Philips zu Baden ſich dieſer

vnſerer Befreiung , Begnadung vnd Zulaſſung , frewen , gebrauchen

vnd behelfenn , vnd inn Crafft derſelben nun hinfüran ſich der Regirung ,

Verwaltung vnd Adminiſtration aller vnd jieder ſeiner Lieb , Landt ,

Herſchafften , Leuth vnd Güter vnderfahen , vnd die 2zu ſeiner Lieb be -

ſtem Nutzen , Frommen vnd Wolfahrt treulich vnd vernünfftiglich re -

giren vnd verwallten , auch wie alle andere vogtbare Fürſten , ſo ire

volkhomne Jhar erraicht haben irem beſten Verſtandt Willen vnd Wol -

gefallen nach , damit krefftiglich handlen , fürnemmen , thun vnd laſ -

ſen ſoll vnd mag , von allermeniglich gentzlich ohnuerhindert , vnd ge -

pieten darauf allen vnd ieden Churfürſten , Fürſten , gaiſtlichen vnd

Weltlichen , Prelaten , Grauen , Freyen , Herren , Rittern , Knechten ,

Landuögten , Haubtleuthen , Vitzthomben , Vögten , Pflegerrn , Ver -

weſerrn , Amtleuthen , Schulteiſſen , Burgermeiſterrn , Richterrn ,

Räthen , Burgerrn , Gemeinden , vnd ſonſt allen anderrn vnſern vnd

des Reichs Vnderthonen vnd getrewen , inſonderhait auch allen vnd

Codl . Dipl . P . III . R
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jeden ſeiner Lieb Lehenmannen , denen von der Ritterſchafft vnd Adel ,

auch Vögten , Pflegerrnn , Ambtleuthen , Burgermaiſterrn , Räthen ,

Burgern , Gemeinden vnd andern Vnderthonen , Hinderſaſſen , Zu- vnd

Angehörigen vnd Verwanten , Was Würden , Standts oder Weſens die

ſeyen ernſtlich vnd veſtiglich mit dieſem Brieff , vnd wöllen , daſs ſie

gemellten vnſerrn lieben Vetterrn vnd Fürſten Marggraue Philipſen au

Baden bey diſer vnſer Befreyung , Begnadung , Auf hebung vnd Zulaſ -

ſung vnbeſchwert pleiben , auch ſie die Lehenmanne , Ritterſchafft vnd

vom Adel , Ambtleuth vnd andern ſeiner Lieb Vnderthonen , Zugeho -

rigen vnd Verwanten , wie obſtehet derſelben ſeiner Lieb vnd Dero ver -

ordneten Statthallter vnd Räthen inn allen vnd ieglichen Sachen , alls

irem regierenden Landtsfürſten vnd Herrnn gehorſamb vnd gewertig

ſeien , vnd dan ſie alle vnd ir ieder inſonderhait ſein Lieb ſolcher obbe -

rürten Befreiung , Begnadung , Auffhebung vnd Zulaſſung allenthalben

gerüebiglich gebrauchen vnd genieſſen laſſen , auch dabey ſchützen ,

ſchirmen vnd handthaben , vnd daran nicht irren oder verhinderrn ,

noch ſolches imandts anderm zu thun geſtatten in khein Weiſs noch

Weg , als lieb einem jeden ſeie vnſer vnd des Reichs ſchwere Vngnad

vnd Straff , dartzu ein Peen benantlich ſechtzig Marckh löttigs Gollts

zuuermeiden , die ein ieder ſo offt er freuenlich hierwider thete vnns

halb inn vnſer vnd des Reichs Cammer , vnd den andern halben Theill

vielermelltem vnſerrm lieben Vetterrn vnd Fürſten Marggraue Philipſen

zu Baden vnnachleſslich zu betzalen ſchuldig vnd verfallenn ſein ſolle ,

mit Vrkhundt ditz Briefls beſigellt mit vnſerrm Keyſerlichen anhangen -

den Innſiegel , der geben iſt inn vnſer Statt Wien den neun vnd zwan —

tzigſten Tag des Monats Auguſti , nach Chriſti vnſers lieben Herrn Ge -
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purth Fünffzehenhundert vnd im ein vnd Siebentzigiſtenn , vnſerer

Reich des Rõmiſchen im neunten , des Hungariſchen im achten vnd des

Beheimiſchen im drey vnd zwantzigiſten Jahren .

MAXIMILIAN

Vice ac nomine Reverendiſſimi Domini

Danielis Archicancellarii Moguntin .

Vidit Jo . Bap . Weber .

Ad mandatum Sacræ Cœſareæ

Majeſtatis proprium .

J. Obernburger .

SSRSESESEPPEPEPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CCCCLXXXVI .

FELICIANUS EPISC . SCALENS . PHILIPPI MARCf .

BAD . CONCIONATCORI AULICO VENTIAM DAT ABS0OTL -

VENDI HERETICOS REDEUNTEsS .

RN NN RBR

Ex Archivo Badenſi .

F .
FELICIANUS DEI & Apoſtolicæ ſedis gratia Epiſcopus

Scalenſis ad partes Germaniæ ſuperioris ſanctiſſimi Domini noſtri

Domini Gregorii divina providentia Papæ XIII , dictæque ſedis Nuncius
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